1
 Kärntner Gemeindebund

Klagenfurt, Gabelsbergerstraße 5/1


Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde
 _________ vom ___. __ 20____, Zl. ___-___/20___, mit welcher eine der Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungsanlage festgelegt wird.

(Versorgungsbereichsverordnung)
Gemäß § 2 Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetz – K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. ../20.., wird gem. § 25 Abs. 2 K-GWVG im Einvernehmen mit der Kärntner Landesregierung verordnet:

§ 1
Als Versorgungsbereich der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde .................. werden die Grundstücke innerhalb der blauen Linie der in der Anlage beigelegten Lagepläne ......... vom ............ festgelegt. Die Lagepläne liegen im Gemeindeamt ..................... während der Amtsstunden zur öffentlichen Ansicht auf.

§ 2

(1)
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft.

(2)
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Bürgermeisters der Stadt-/Markt-/Gemeinde ………………. vom …………………., Zl. ………………….., mit welcher eine Wasseverbrauchsverordnung erlassen wurde, außer Kraft.

Der Bürgermeister
:

____________

� Markt-/Stadtgemeinde


� Gemäß § 15 K-AGO sind Verordnungen der Gemeinde seit 01.01.2017 im elektronisch geführten Amtsblatt der Gemeinde unter der Internetadresse der Gemeinde kundzumachen.


� Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.








